
   

BÜRGERVERSAMMLUNG 2022 

Liebe Mitbürgerinnen,  

Liebe Mitbürger, 

Erfreulicherweise kommt die gewohnte 

Lebensweise wieder mehr und mehr 

zum Zug. Wir wollen dies auch nutzen, 

um die Bürgerversammlung 2022 abzu-

halten. 

Die Bürgerversammlung 2022 

 findet statt am  
Montag, den 20. Juni 2022  

um 19.30 Uhr in der  

Waldgaststätte Oberweikertshofen.  

Ich darf Sie herzlich dazu einladen! 

Martin Obermeier 

1. Bürgermeister 

JUNI 2022  
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NEUE ÖFFNUNGSZEITEN IM RATHAUS! 

Ab dem 01.06.2022 hat die Gemeindeverwaltung 

neue Öffnungszeiten. Mittwochs sind wir bereits ab 

7 Uhr für Sie da. Die Öffnungszeiten am Donnerstag 

verschieben sich leicht auf 15.00 bis 18.00 Uhr.  

Neue Öffnungszeiten ab 01.06.2022: 

Montag und Dienstag  8.00 bis 12.00 Uhr 

Mittwoch  7.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag und Freitag  8.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag zusätzlich 15.00 bis 18.00 Uhr 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist der Parteiverkehr 

auch nach vorheriger Terminabsprache möglich! 

INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS 

EINWOHNERSTAND 

15.05.2021 3.616 Einwohner 

15.05.2022 3.666 Einwohner 

GEBURTSTAGE UND JUBILÄEN 

70. Geburtstag 75. Geburtstag 

Ingrid Hoyer  Johann Lampl 

 Roswitha Lemhöfer  

25. Hochzeitstag 
Alla Tränkl-Gerber und Gregor Tränkl  

60. Hochzeitstag 
Karin und Helmut Holub  

GEMEINDERATSSITZUNGEN 

Montag, 27.06.2022 um 19.30 Uhr 

Montag, 18.07.2022 um 19.30 Uhr 

der Ort wird kurzfristig bekanntgegeben. 
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Die Tagesordnungspunkte der öffentlichen Gemeinde-

ratssitzungen werden in den gemeindlichen Aushang-

kästen mindestens 3 Tage vor der Sitzung bekannt 

gemacht. 

MITTEILUNGSBLATT AUSGABE JULI 2022 

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint Anfang Juli. 

Verbindlicher Abgabetermin (Redaktionsschluss):  

18. Juni 2022. 

Bitte reichen Sie Ihren Beitrag als Textdokument 

(Word o.ä.) ein und übersenden Sie uns - soweit vor-

handen - Ihr Logo sowie ein aussagekräftiges Bild 

(jpg, 300 dpi). Redaktionelle Änderungen möglich. 

Bilder dieser Ausgabe soweit nicht anders angegeben: 

Gemeinde Egenhofen, Korinna Konietschke, pixabay. 

BERICHT AUS DEM GEMEINDERAT,  
SITZUNG AM 02.05.2022 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 ‚Hoffeld  

Egenhofen‘ - Satzungsbeschluss 

Die Gemeinde Egenhofen möchte als Maßnahme der 

Innenentwicklung innerhalb eines Siedlungsbereiches 

ein noch ‚unbebautes‘ Grundstück einer angemesse-

nen Bebauung zuführen. Hiermit wird ein Beitrag zur 

Befriedung der allgemeinen Nachfrage nach Wohnun-

gen im Großraum München geleistet.  

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 

02.03.2020 und 29.06.2020 die 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 3 ‚Hoffeld Egenhofen‘ beschlos-

sen. Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 

07.02.2022 wurde in der Sitzung am 07.02.2022 

vom Gemeinderat gebilligt und zur Auslegung be-

stimmt. Die Bebauungsplanänderung wurde im be-

schleunigten Verfahren gem. § 13 BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB durchgeführt. 

Der Gemeinderat beschließt den vom Architekturbüro 

Reimann aus Fürstenfeldbruck ausgearbeiteten Be-

bauungsplanentwurf ‚3. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 3 – Hoffeld Egenhofen‘ mit Begründung in der 

Fassung vom 07.02.2022 als Satzung. Die beschlos-

senen Änderungen und Klarstellungen sind in die Sat-

zung einzuarbeiten.  

Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung eines Puffer-

speicherteichs zur Bewirtschaftung von landwirtschaftli-

chen Flächen in Spielberg 3, Gem. Unterschweinbach 

Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1058/2, Gemarkung Un-

terschweinbach (Größe 53.851 m²) des Kartoffel-



kombinats soll im südöstlichen Bereich ein Regenrück-

haltebecken mit einem Volumen von ca. 5.100 m³ zur 

Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Kulturen er-

richtet werden. 

Ziel ist die Pufferung von Regenwasser der Gewächs-

hausflächen und des anfallenden Oberflächenwassers 

zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen um 

so eine gesicherte Produktion von heimischen Gemü-

seanbau zu erreichen. 

Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden 

Bauantrag für die Errichtung eines Pufferspei-

cherteichs (Regenrückhaltebecken) zur Bewässerung 

von landwirtschaftlichen Kulturen wird hergestellt, da 

das geplante Vorhaben einem Betrieb der gartenbauli-

chen Erzeugung (nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

dient. Eine Privilegierung des Vorhabens ist Vorausset-

zung für die Zustimmung. 

Antrag auf Baugenehmigung; Neubau eines Einfamili-

enhauses mit Terrassenüberdachung und Stellplätzen 

in Egenhofen, Fichtenstraße, Fl.Nr. 109/2, Gem. Egen-

hofen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Egenhofen stellt das 

gemeindliche Einvernehmen zu dem vorgelegten Bau-

antrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses 

mit Terrassenüberdachung und zwei Stellplätzen auf 

der Südseite des Grundstücks Fl.Nr: 109/2, Gemar-

kung Egenhofen, Friedberger-/Ecke Fichtenstraße her. 

Antrag auf Baugenehmigung; Neubau eines Einfamili-

enwohnhauses mit Terrassenüberdachung und zwei 

Stellplätzen auf der Nordseite des Grundstücks in  

Egenhofen, Fichtenstraße, Fl.Nr. 109/2, Gemarkung 

Egenhofen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Egenhofen stellt das 

gemeindliche Einvernehmen zu dem vorgelegten Bau-

antrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses 

mit Terrassenüberdachung und zwei Stellplätzen auf 

der Nordseite des Grundstücks Fl.Nr: 109/2, Gemar-

kung Egenhofen, an der Fichtenstraße her. 

3 JUNI 2022 Informationen aus dem Rathaus 

Die Gemeinde Egenhofen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

2 Mitarbeiter (m/w/d, Teilzeit). 

Wir suchen für die Mittagsbetreuung „Aufkirchener Glückspilze“ an der Grundschule Aufkirchen Mitarbeiter zur 

Betreuung und Unterstützung der Kinder nach dem regulären Schulunterricht. Die Beschäftigung (Stelle 1), idealerweise 
ab Juli 2022 ist in Teilzeit mit ca. 12 – 16 h/Woche vorgesehen bzw. (Stelle 2) mit bis zu 20 h/Woche (Montag-Freitag) 

ab September 2022. 

Womit Sie punkten können: 

- Idealerweise abgeschlossene Ausbildung oder Fortbildung in einem Beruf mit pädagogischer Ausrichtung, 

- Ersatzweise langjährige Erfahrungen im Umgang mit Kindern, 

- Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein, 

- Freude an der Arbeit mit Schülern, - Selbstständiges Arbeiten, 

- Kreativität und Flexibilität, - Bereitschaft zur Ferienbetreuung. 

Was wir bieten: 

- Bezahlung nach TVöD-SuE, - Zahlung der Großraumzulage München gemäß öTV A 35, 

- Modernen Arbeitsplatz, - Ein aufgeschlossenes motiviertes Team, 

- Attraktive, betriebliche Altersvorsorge. 

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 10.06.2022 an die Gemeinde Egenh-

ofen, z. Hd. Herrn Pfannes, gerne auch per E-Mail (nur als 1 PDF-Datei!) an stefan.pfannes@egenhofen.de. Nach Ab-

schluss des Bewerbungsverfahrens werden die Daten datenschutzgerecht gelöscht. Eine Rücksendung überlassener Un-

terlagen (bitte nur Kopien einreichen) ist nicht vorgesehen, ggf. frankierten Rückumschlag beilegen. 

Für Rückfragen zur Bewerbung stehen wir Ihnen unter Tel.-Nr. 08145/92 04-13 gerne zur Verfügung. Für Fragen zur 

Einrichtung und zum Arbeitsplatz ist Frau Pflanz unter Tel. 08145/99 79 130 gerne behilflich. 

Die Gemeindeverwaltung fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftigten. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von allen 

Interessierten, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht, Weltanschauung, Behin-

derung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte Menschen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Fahrtkosten usw. im Laufe des Verfahrens werden von uns 

nicht übernommen.  

mailto:stefan.pfannes@egenhofen.de


Vollzug der Feldgeschworenenordnung: Wahl neue 

Feldgeschworene Gemeinde Egenhofen  

Für den Gemeindebereich sind derzeit nur noch zwei 

Feldgeschworene tätig. Die erforderliche Anzahl der 

Feldgeschworenen ist seit Jahren nicht mehr gegeben. 

Für jede Gemeinde sind vier bis sieben Feldgeschwo-

rene zu bestellen (Art. 11 Abs. 1 Abmarkungsgesetz). 

Eine Nachwahl neuer Feldgeschworener durch die 

Feldgeschworenen ist nicht mehr möglich, da nur 

noch zwei Feldgeschworene vorhanden sind 

(Mindestanzahl 3), Art. 11 Abs. 3 AbmG. Somit ist 

der Gemeinderat zur Bestellung der Feldgeschwore-

nen durch Wahl nach Art. 51 Abs. 3 GO zuständig. 

Die Verwaltung hat nun über eine Ausschreibung im 

Mitteilungsblatt und durch Bekanntmachung nach Bür-

gerinnen und Bürgern gesucht. Neue Feldgeschwore-

ne sind:  

- Bauer Günter, Unterschweinbach 

- Strasser Georg, Unterschweinbach 

- Eder René, Egenhofen 

- Steininger Martin, Unterschweinbach 

Feldgeschworene bei der Arbeit 

2. Änderung der Gemeindeverfassungsrechtssatzung  

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Regelung 

von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 

wie folgt zu ändern: 

Für Gemeindebotendienste wird rückwirkend zum  

01.01.2022 die monatliche Aufwandsentschädigung 

wie folgt festgelegt: 

Egenhofen 95,00 Euro 

Unterschweinbach 95,00 Euro 

Aufkirchen 95,00 Euro 

Oberweikertshofen 60,00 Euro 

Wenigmünchen 60,00 Euro 
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Rückwirkend zum 01.03.2022 wird der Referentin für 

Erwachsenenbildung, Kultur und Integration die Erstel-

lung des gemeindlichen Mitteilungsblattes gegen eine 

monatliche Aufwandsentschädigung von 150,00 Euro 

übertragen. Diese Regelung ist rechtzeitig vor dem 

31.12.2022 erneut dem Gemeinderat vorzulegen. 

Neuerlass der Richtlinien für die Vergabe von nicht 

preisreduzierten Grundstücken für den Neubau von 

selbst genutzten Wohneigentum im Gebiet der Gemein-

de Egenhofen  

Ziel der Richtlinie ist es, den Wohnbedarf der einkom-

mens- und vermögensstärkeren Bevölkerung zu de-

cken. Diese sind aufgrund der Einkommens- und Ver-

mögensgrenzen beim ‚Baulandmodell Egenhofen - 

preisreduziert‘ nicht antragsberechtigt und können mit 

den vorgeschlagenen Richtlinien trotzdem ein Grund-

stück von der Gemeinde erwerben. 

Die Richtlinie wurde entsprechend dem ‚Bauland-

modell Egenhofen – preisreduziert‘ entwickelt und 

verpflichtet zu einer transparenten und diskriminie-

rungsfreien Umsetzung der Baulandvergabe. 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Ausführun-

gen der Verwaltung und beschließt die Richtlinie für 

die Vergabe von nicht preisreduzierten Grundstücken 

für den Neubau von selbst genutzten Wohneigentum 

im Gebiet der Gemeinde Egenhofen mit der Änderung, 

dass bei V.1.3 die Frist von 12 auf 18 Monate verlän-

gert wird. Der Bürgermeister wird ermächtigt die 

Richtlinien auszufertigen.  

Die Richtlinie ist auf der Homepage der Gemeinde 

unter Ortsrecht zu finden. 

Baugebiet Poigern: Ausschreibung von Grundstücken 

In der Sitzung am 07.02.2022 wurde bereits intensiv 

über das Thema diskutiert. Nachdem manchen Ge-

meinderäten der vorgeschlagenen Verkaufspreis zu 

hoch war, wurde beantragt, den Vorgang der Kommu-

nalaufsicht vorzulegen.  

Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht liegt nun 

vor und wird nachfolgend dargestellt: 

„Aufgrund ihrer Selbstbindung darf die Gemeinde Bau-

grundstücke im ‚Baulandmodell Egenhofen - preisre-

duziert‘ somit nur nach Maßgabe ihrer (neuen) Verga-

berichtlinien vergeben, d. h. der Verkaufspreis hierfür 

bemisst sich ausschließlich und ausnahmslos nach 

dem Verkehrswert der Baugrundstücke abzüglich des 

sozialen Abschlages in Höhe von 30% gemäß der 

bisherigen gemeindlichen Verwaltungspraxis. Es gilt zu 

beachten, dass die („plötzliche“) Gewährung eines 



höheren sozialen Abschlags in Einzelfällen oder Aus-

nahmefällen die Verwaltungspraxis bzw. Selbstbin-

dung der Gemeinde vollkommen konterkarieren und 

zudem zu einem Verstoß gegen den verfassungs-

rechtlich garantierten Gleichbehandlungsgrundsatz 

führen würde und daher rechtswidrig wäre.“ 

Der Beschlussvortrag lautet: Der Gemeinderat be-

schließt den freien Verkauf von dem Grundstück mit 

der Fl.-Nr. 333/13 Gemarkung Oberweikertshofen 

(im Baulandmodell Egenhofen - nicht preisreduziert) 

zu einem qm-Preis von 850 Euro. Der Gemeinderat 

beschließt den Verkauf von den Grundstücken mit der 

Fl.-Nr. 333/17, 333/16, 333/15 und 333/14 Ge-

markung Oberweikertshofen im Baulandmodell Egenh-

ofen – preisreduziert zu einem qm-Preis von 595 Eu-

ro. Die jeweils dazu gehörige Grünfläche mit der Fl.-

Nr. 336/5, 336/4 und 336/3 werden für jeweils 50 

Euro/qm veräußert.  

Das Abstimmungsergebnis mit 8 zu 8 Stimmen bei 

16 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern führt zur 

Ablehnung des Antrages. Die geplante Ausschreibung 

muss daher weiter verschoben werden. 

Gemeindliches Straßennetz: Zustandsbericht 

Insgesamt 15 Straßen in verschiedenen Ortsteilen der 

Gemeinde wurden in den vergangenen Wochen durch 

ein Ingenieurbüro besichtigt. Die Ergebnisse der Un-

tersuchung können auch als Referenzobjekte für wei-

tere Straßen im Gemeindebereich dienen, so ist z. B. 

das Schadbild in der Rosenstraße dem Schadbild in 

der Tulpenstraße, jeweils Egenhofen, ähnlich.  

Gemeindestraßen mit erkennbarem Neubaubedarf, 

z. B. Am Kapellanger, wurden zunächst nicht in die 

Untersuchung mit einbezogen.  

HECKENSCHNEIDEN 

Im Juni ist auch bei den Hecken, Sträuchern und Bäu-

men an unseren Wegen und Feldwegen Wachstums-

zeit. 

Bitte denken Sie daran, dass Hecken, Büsche, Äste 

und Zweige nicht in das sogenannte ‚Lichtraumprofil‘ 

der Straße oder des Gehweges hineinragen dürfen, 

weil dadurch die Sicherheit des Verkehrs beeinträch-

tigt wird. Der regelmäßige Rückschnitt ist Pflicht für 

Grundstücksbesitzer, um eine Behinderung der Geh-

weg- und Straßenverkehrsteilnehmer sowie von Fahr-

zeugen zu vermeiden.  

Über dem Gehweg muss ein Freiraum von 2,50 m 

und über der Fahrbahn ein Freiraum vom 4,50 m vor-

handen sein. Überprüfen Sie auch einmal die Seite 

Ihres Grundstückes, die Sie nicht als Einfahrtsseite 

nutzen. 

INFORMATIONEN ZUR  
GRUNDSTEUERREFORM 

Die Grundsteuer wird von 2025 an neu 

berechnet, eine Grundsteuer-Erklärung 

ist von 2022 an Pflicht, für jede Immobi-

lie und jedes Grundstück.  

Zu den neuen Regelungen bietet das Finanzamt  

Fürstenfeldbruck zusammen mit der Gemeindeverwal-

tung eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, den 

29.06.2022 um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rat-

hauses an.  

Aufgrund der begrenzten Raumkapazität wird um eine 

Anmeldung per E-Mail an poststelle@egenhofen.de 

oder unter Tel. 08145/9204-0 gebeten.  

5 JUNI 2022 Aus dem Gemeindeleben 

Abbau der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der  

Mehrzweckhalle Oberweikertshofen 
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AUS DEM GEMEINDELEBEN 

FAMILIENSTÜTZPUNKT MAISACH/
EGENHOFEN 

Der Familienstützpunkt ist gedacht als 

eine Anlaufstelle für alle (werdenden) 

Eltern, Mütter, Väter, Jugendliche, Großeltern, Pflege- 

oder Stiefeltern und alle, die zur Familie gehören. 

Persönlich erreichen Sie Frau 

Zimmermann am  

Donnerstag, 23.06.2022 von 

08.30 - 12:00 Uhr im Rathaus 

Egenhofen (1. Stock).  

Telefon: 08141-3565995,  

familienstuetzpunkt@kispul.de 

Beratung ohne vorherige Termin-

vereinbarung, bitte einfach vor-

beikommen.  

Telefon Fr. Zimmermann: 01525-5164467. 

(Text und Bild: Silke Zimmermann) 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Zwei Jahre hat Corona uns alle fest im Griff gehabt. Ins-

besondere unsere Vereine haben darunter gelitten. In 

manchem Verein haben sich personelle Veränderungen 

ergeben. 

Die Gemeindeverwaltung bittet alle Vereine eine aktuel-

le Liste der Vorstände per Mail an die Poststelle zu 

schicken oder einfach in den Briefkasten am Rathaus 

einzuwerfen. 

BURSCHENVEREIN AUFKIRCHEN - 
GARTENFEST AM 09.07.2022 

Am 9. Juli 2022 um 18.00 Uhr ist es wie-

der soweit und das Gartenfest Aufkirchen öffnet seine 

Pforten. 

Für das leibliche Wohl wird 

mit Schaschlik, Rollbraten, 

Steckerlfisch und frischem 

Fassbier gesorgt sein. Da-

mit auch keine Kehle tro-

cken bleibt werden wir 

euch an unserer Schnaps- 

und Cocktailbar verwöh-

nen. Für erstklassige Par-

tystimmung sorgt ein DJ. 

Auf Euer Kommen freut 

sich der BV-Aufkirchen.  

(Text und Bild: Sebastian Frank) 

FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERWEIKERTS-
HOFEN - JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM 
28.06.2022 

Die Freiwillige Feuerwehr Oberweikertshofen lädt alle 

Vereinsmitglieder recht herzlich zur Jahreshauptver-

sammlung am Dienstag, den 28.06.2022 im Schützen-

heim Oberweikertshofen ein. 

Zu Beginn findet um 19.00 Uhr eine Hl. Messe für die 

Feuerwehr sowie deren verstorbener Mitglieder in der 

Pfarrkirche in Oberweikertshofen statt. Im Anschluss 

wird die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der 

Vorstandschaft durchgeführt. 

Tagesordnung: 1. Gemeinsamer Gottesdienst; 2. Begrüßung 

durch d. Vorstand; 3. Bericht des Vorstandsvorsitzenden; 4. Be-

richt des Schriftführers; 5. Bericht des Kassenwartes, 6. Bericht 

der Kassenprüfer; 7. Bericht des Kommandanten; 8. Gründung 

Wahlausschuss; 9. Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft; 10. 

Veranstaltungen und Termine; 11. Wünsche und Anträge; 

Schriftliche Anträge sind bis eine Woche vor der Versammlung 

beim Vorstand einzureichen. 

Vereinsmitglieder bitte nach Möglichkeit mit Uniform zur 

DIE FEUERWEHREN DER GEMEINDE  
EGENHOFEN INFORMIEREN 

Maibaumaufstellen 2022 in 

Aufkirchen 
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Kirche kommen. Im Anschluss an die Versammlung gibt 

es wieder eine kleine Brotzeit und Getränke. Um zahl-

reiches Erscheinen wird gebeten. 

(Text: Rupert Oswald) 

FREIWILLIGE FEUERWEHR UNTER-
SCHWEINBACH - SAUESSEN AM 
26.06.2022 

Am Sonntag, den 26.06.2022 ab  

12.00 Uhr findet wieder das traditionelle 

SAUESSEN der Freiwilligen Feuerwehr Unterschwein-

bach vor dem Feuerwehrhaus in Unterschweinbach 

(Zelt) statt. Hierzu laden wir alle Bürgerinnen und Bür-

ger der Gemeinde Egenhofen recht herzlich ein. Für 

musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist 

bestens gesorgt. 

(Bild und Text: B. Plabst) 

FREIZEIT- UND SPORTVEREIN  
AUFKIRCHEN - SCHNUPPERKURS 

Jeweils am Mittwoch, den 01.06., den 

08.06. und den 15.06.2022 findet am 

Sportplatz von Aufkirchen ab 17.00 Uhr 

ein Fußball-Schnupperkurs hauptsächlich für Mädchen 

jeden Alters statt. - Einfach mal vorbeikommen - 

(Text: Georg Sigl) 

JAGDGENOSSENSCHAFT OBERWEIKERTSHOFEN 
- SPARGELESSEN AM 10.06.2022 

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft mit ihren Part-

ner:innen sind am Freitag, den 10.06.2022 um 19.00 

Uhr zum Spargelessen in der Sportgaststätte Oberwei-

kertshofen eingeladen. 

(Text: Josef Huber) 

LIEDERKRANZ AUFKIRCHEN -  
JUBILÄUMSFEIER AM 19.06.2022  

Herzliche Einladung an alle Gemeindebürger:innen zur 

Jubiläumsfeier am 19.06.2022. Wir beginnen um 

10.00 Uhr mit einer Festmesse in der Pfarrkirche Auf-

kirchen, anschließend gibt es ein Weißwurstessen im 

Pfarrhof mit Ansprache und Ehrungen. Zum Ausklang 

bieten wir Kaffee und Kuchen. 

(Text: Gertraud Helfer) 

SCHÜTZENVEREIN EGENHOFEN E.V.  

Außerhalb der Übungs- und Schießsaison 

findet von April bis September jeweils am 

letzten Freitag im Monat ein Stammtisch-

treffen statt. 

Nächster Termin ist am Freitag, den 24.06.2022 ab 

19:00 Uhr im Bürgerhaus. Auch und besonders Nicht-

mitglieder sind herzlichst eingeladen. 

(Text: Michael Huber) 

SCHOAMBACHER MADLVEREIN - 
WEINFEST AM 21.10.2022 

Am Freitag, den 21.10.2022 findet unser 

alljährliches Weinfest statt. Beginn ist um 

19:00 Uhr in der Zeller-Halle (Auenstraße, Unter-

schweinbach). Für musikalische Unterhaltung sorgt die 

Band Fliesendisch Musi. Natürlich ist auch für das leibli-

che Wohl bestens gesorgt.  

(Text: Simone Fuchs) 

ST. GEORG, AUFKIRCHEN - FRONLEICHNAM 
UND PFARRFEST AM 16.06.2022 (BILD) 

Am Donnerstag, den 16.06.2022 laden wir herzlich 

zum Festgottesdienst um 9.00 Uhr und großer Prozes-

sion durch Aufkirchen ein.  

Anschließend besteht die Möglichkeit bei Sonnenschein 

und gutem Essen im Pfarrhof (sonst Pfarrstadl) mitei-

nander ins Gespräch zu kommen. Für die Kinder gibt es 

ein vielseitiges Spieleangebot und für alle dann noch 

Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns auf Euer Kommen 

und Mitfeiern! Der Pfarrgemeinderat. 

(Text und Bild: Katja Menke) 
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SCO TENNISABTEILUNG 

Die Jugendabteilung lädt ein zu einem internen  

Jugendturnier für die Jahrgänge 2004 bis 2013 am 

Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Juni 2022, voraus-

sichtlich in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr. Weitere 

Informationen und verbindliche Anmeldungen bis 5. Juni 

bei Korinna Konietschke, 0151-29 14 11 10. Wir freu-

en uns auf euch! 

(Text: Korinna Konietschke) 

OBST- UND GARTENBAUVEREIN -  
JUNIRISS UND GARTENTIPP 

Am 25.06.2022 um 10.00 Uhr laden wir Sie in den 

Garten am Egenhofener Weiher, neben dem Schwimm-

bad, ein. Wir möchten Ihnen zeigen, wie der Juniriss für 

Apfel und Birnbäume funktioniert. Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen. 

Gartentipp des Monats! 

Abgeblühte Polsterstauden sollte man Juni stutzen. 

(Text: Rosemarie Meitinger) 

ÖKUMENISCHE NACHBARSCHAFTSHILFE 
MAISACH-EGENHOFEN -  
KAFFEERATSCH AM 14. JUNI 2022 

Die Ökumenische Nachbarschaftshilfe lädt am Diens-

tag, den 14. Juni 2022 um 14.00 Uhr zum Kaffee-

ratsch in die Waldgaststätte Oberweikertshofen ein.  

Thema: Lustiges Gedächtnistraining 

Bitte anmelden bei Claudia Hörmann unter 08145 

1665. 
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ENERGIESPARTIPPS VON ZIEL 21 

Urlaubszeit ist Reisezeit – Die Sonne ruft 

und wir packen unsere sieben Sachen und 
suchen wohlverdiente Erholung abseits der 

vertrauten Gefilde. Doch muss der Urlaub immer gleich 

zur Klimasünde werden?  

Wer klimaschonend reisen möchte, scheitert oft an der 
mangelnden Information oder an der verwirrenden Viel-

falt an Tipps und Hintergrundwissen. Dabei ist es eigent-

lich ganz einfach. Wer Spaß daran hat, neue Ziele und 
neue Reisearten auszuprobieren, wird feststellen, dass 

klimaverträgliches Reisen eher Bereicherung als Verzicht 

bedeutet. 

Reisen produziert Treibhausgase. Ein Großteil davon 
entfällt auf die Mobilität, besonders die An- und Abreise, 

aber auch die Transportmittel vor Ort beeinflussen unse-

ren persönlichen CO2-Fußabdruck. Dabei sind es vor 
allem Flugreisen, die besonders ins Gewicht fallen. Je 

kürzer die An- und Abreisedistanz, desto geringer der 

CO2-Ausstoß.  

Hier ein paar Tipps zum umweltschonenden Reisen: 

• Möglichst kurze Anreisestrecke; 

• Wenn möglich, Anreise mit Bus oder Bahn; 

• Vor Ort die Region emissionsfrei per Rad oder zu Fuß 

erkunden; 

• Urlaubsregionen mit gutem öffentlichen Verkehrsan-
gebot vorziehen, CarSharing-Angebote prüfen und 

dabei eventuell ein E-Auto testen; 

• Bei der Wahl der Unterkunft auf Energiesparmaßnah-
men, Ökosiegel und Bio- bzw. regionale oder aber 

auch vegetarische Küche achten. 

Aber nicht immer lässt sich ein Flug vermeiden, nicht 

jede Distanz mit alternativen Verkehrsmitteln zu überbrü-
cken. Bleiben Sie daher - wenn möglich - bei weit ent-

fernten Zielen länger vor Ort, anstatt mehrere Kurzreisen 

zu unternehmen.  

Und für alle, die ihren CO²-Fußabdruck kompensieren 

wollen, besteht die Möglichkeit, die entstandenen CO²-

Emissionen in zertifizierten Projekten zu auszugleichen. 

Das Team von ZIEL 21 wünscht Ihnen erholsame und 

schöne Ferien! 

Für alle Fragen rund um das Thema Energie, können Sie 

sich auch weiterhin bei ZIEL 21 unter der E-Mail-
Adresse info@ziel21.de oder über Telefon (08141 519 

225 – ggf. Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinter-

lassen) melden, wir rufen dann schnellstmöglich zurück.  

(Text: Ziel 21 e.V.)  

Maibaum 2022 in Egenhofen  

Maibaum 2022 in Unter-

schweinbach 
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